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Sachverhalt
 
Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg hat für den Ortsteil Kleinfeld den 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 22 im Verfahren nach § 13b 
BauGB am 07.05.2019 gefasst. Der Beschluss ist am 29.11.2019 ortsüblich 
bekannt gemacht worden.
Die Planungsziele bestehen in der Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine straßenbegleitende Wohnbebauung entlang der 
Dorfstraße.
Die frühzeitige Unterrichtung/Äußerung gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB fand in 
der Zeit vom 11. August 2020 bis einschließlich 24. August 2020 statt. Die Stadt 
Schönberg hat mit dem Entwurf die Öffentlichkeit in der Zeit vom 07. Januar 2021 
bis einschließlich 26. Februar 2021 unter Hinweis für den Besucherverkehr 
aufgrund der COVID-19 Pandemie und den Bezug auf Terminvereinbarungen 
beteiligt. Die ortsübliche Bekanntmachung ist im Amtsblatt am 18.12.2020 
erfolgt. Die Stadt Schönberg hat die Behörden und Träger öffentlicher Belange 
mit dem Entwurf am Aufstellungsverfahren durch Anschreiben vom 09.02.2021 
beteiligt.
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurden die Belange mit den Behörden 
und TÖB abgestimmt. Stellungnahmen der Öffentlichkeit wurden nicht 
vorgetragen. Auf die Durchführung der Prüfung der Umweltbelange konnte 
verzichtet werden, weil das Verfahren nach § 13b BauGB durchgeführt wird.
 
Während des Beteiligungsverfahren gingen Stellungnahmen der Behörden und 
TÖB und der Nachbargemeinden ein. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind 
nicht eingegangen.
Die während des Beteiligungsverfahrens eingegangenen Anregungen und 
Stellungnahmen wurden gewertet und überprüft. Es ergeben sich
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen und
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen
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Es ergeben sich Belange, die lediglich zur Kenntnis genommen werden und nicht 
abwägungsrelevant sind. Die Planunterlagen werden gemäß Abwägungsergebnis 
angepasst.
 
Für Einzelfälle sind Ergänzungen der Planunterlagen vorzunehmen, ohne dass 
Grundzüge der Planung geändert werden. Eine Stellungnahme der E.DIS ist 
ausbleibend.
 
 

        Im Zusammenhang mit der Stellungnahme des Landkreises ist die 
Zulässigkeit des Ferienwohnens zu diskutieren. Hier geht es um die 
allgemeine oder ausnahmsweise Zulässigkeit im Plangebiet.

        Löschwasser kann in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt 
werden.

        In Bezug auf die untere Wasserbehörde ist bis zum Satzungsbeschluss die 
abschließende Stellungnahme einzuholen. Diverse Abstimmungen wurden 
geführt. Nach Abstimmung mit dem Zweckverband ist die Ableitung des 
anfallenden Oberflächenwassers ausreichend gesichert.

        Hinsichtlich des Alleenschutzes ist die Ausnahmegenehmigung gestellt 
worden und eine erneute Aufarbeitung des Sachverhaltes liegt der 
zuständigen Behörde zur Genehmigung vor. Hier wurde im Rahmen der 
Eingriffs-Auslgeichsbilanzierung der Vorschlag erarbeitet, dass ein Baum 
im Rahmen der Herstellung von Zufahrten nicht gefällt wird; dies hat eine 
Verlegung der Zufahrt zur Folge. Eine Abstimmung mit dem 
Vorhabenträger hierzu erfolgte bereits.

        Hinsichtlich des Straßenbauamtes wird auf den Geh- und Radweg 
verwiesen. Die Stadt Schönberg geht davon aus, dass weitergehende 
Belange im Bebauungsplan nicht berührt sind und Flächenanforderungen 
wurden nicht bekannt gegeben. Die Stadt Schönberg wird hierzu die 
Verwaltung veranlassen, vor Satzungsbeschluss abschließend Klarheit zu 
schaffen, um die Voraussetzungen für den Ausbau des Geh- und Radweges 
zu schaffen bzw. sich vergewissern, dass Belange zwischen dem 
Straßenbauamt und dem privaten Träger der Maßnahme abschließend 
geregelt werden können.

 

Beschlussvorschlag
 

1. Die der Anlage beigefügte Kurzzusammenfassung der eingegangenen 
Stellungnahmen (Anlage 1) sowie die im Rahmen der Sitzung des 
Ausschusses beratenden Inhalte sind als Grundlage für den 
Abwägungsbeschluss heranzuziehen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die noch zu klärenden Inhalte mit den 
entsprechenden zuständigen Stellen abzustimmen.

 

Finanzielle Auswirkungen
 
 

 
Keine
 

Anlage/n
1 Anlage 1 - Tabellarische Zusammenstellung eingegangener 

Anregungen und Stellungnahmen (Kurzfassung und Stellungnahmen) 
(öffentlich)

2 Anlage 2 - Bebauungsplan Nr. 22 - Planzeichnung (Teil A) (Stand 

Seite 2 von 81



Entwurf) (öffentlich)

3 Anlage 3 - Bebauungsplan Nr. 22 - Textteil (Teil B) (Stand Entwurf) 
(öffentlich)

4 Anlage 4 - Bebauungsplan Nr. 22 - Begründung (Stand Entwurf) 
(öffentlich)
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 "Ortslage Kleinfeld - östliche Erweiterung" 
der Stadt Schönberg im Verfahren nach § 13b BauGB 
 
Hier:  Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Entwurf  

 

Stellungnehmende Behörde und 
Stelle  

Inhalt  

 

1 
 

Sachverhalt:  Für Einzelfälle sind Ergänzungen der Planunterlagen 
vorzunehmen, ohne dass Grundzüge der Planung ge-
ändert werden.  
 
Eine Stellungnahme der E.DIS ist ausbleibend.  
 
Im Zusammenhang mit der Stellungnahme des Land-
kreises hat sich die Stadt Schönberg mit der Problema-
tik Ferienwohnen beschäftigt. Hier geht es um die all-
gemeine oder ausnahmsweise Zulässigkeit. 
 
Hinsichtlich der Höhenlage wurden unabhängig von 
Stellungnahmen die Festsetzungen überprüft. Hierfür 
kann die zuletzt bereitgestellte Vermessung für die La-
ge und Höhe genutzt werden.  
 
Löschwasser kann in ausreichendem Umfang zur Ver-
fügung gestellt werden.  
 
In Bezug auf die untere Wasserbehörde ist bis zum 
Satzungsbeschluss die abschließende Stellungnahme 
einzuholen. Diverse Abstimmungen wurden geführt.  
 
Nach Abstimmung mit dem Zweckverband ist die 
Albleitung des anfallenden Oberflächenwassers ausrei-
chend gesichert.  
 
Hinsichtlich des SBA wird auf den Geh- und Radweg 
verwiesen.  
Die Stadt Schönberg geht davon aus, dass weiterge-
hende Belange im Bebauungsplan nicht berührt sind 
und Flächenanforderungen wurden nicht bekannt ge-
geben. Die Stadt Schönberg wird hierzu die Verwaltung 
veranlassen, vor Satzungsbeschluss abschließend 
Klarheit zu schaffen, um die Voraussetzungen für den 
Ausbau des Geh- und Radweges zu schaffen bzw. sich 
vergewissern, dass Belange zwischen dem Straßen-
bauamt und dem privaten Träger der Maßnahme ab-
schließend geregelt werden können.  
 
Die maßgeblich relevanten Belange sind kurz vorange-
stellt.  
Im nachfolgendem findet sich die Kurzzusammenstel-
lung.  
 

Landkreis Nordwestmecklenburg  
II.1 

 
 
 

Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung  
- Grundstücksbreiten und Parzellierung werden ohne 

Normcharakter festgelegt.  
- Für die Ferienwohnungen ist entweder die allge-

meine oder ausnahmsweise Zulässigkeit festzule-
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 "Ortslage Kleinfeld - östliche Erweiterung" 
der Stadt Schönberg im Verfahren nach § 13b BauGB 
 
Hier:  Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Entwurf  

 

Stellungnehmende Behörde und 
Stelle  

Inhalt  

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gen.  
- Dies ist eine Entscheidung im Abwägungsprozess.  
- Die Festsetzungen zur Obstwiese sind aus Sicht 

der Stadt Schönberg ausreichend.  
- Für die Eingriffe in den Gehölzbestand, für die 

zwingend erforderlichen, sind 4 Ersatzpflanzungen 
vorzunehmen.  

- Vor Satzungsbeschluss ist die Ausnahmegenehmi-
gung vorzulegen.  

- Das Immissionsschutzgutachten für Gerüche wird 
den Verfahrensunterlagen beigefügt und zum Ge-
genstand der Begründung.  

 

Untere Wasserbehörde 
- Die untere Wasserbehörde hat Bedenken vorgetra-

gen.  
- Nach Abstimmung mit dem Zweckverband sind 

diese Bedenken ausgeräumt. 
- Die Versorgung mit Trinkwasser, Schmutzwasser 

und die Regenwasserentsorgung sind gesichert.  
- Die abschließende Stellungnahme ist entsprechend 

einzuholen.  
- Gesetze und Verordnungen sind einzuhalten.  
- Rechtsgrundlagen sind zu berücksichtigen.  

 

Untere Naturschutzbehörde 
- Rodungen sind im Verhältnis 1 : 3 zu ersetzen.  
- Der Antrag auf Rodungsgenehmigung bedarf der 

Genehmigung und ist vor Satzungsbeschluss vor-
zulegen.  

- Artenschutzrechtliche Belange sind beachtet.  
- Saatgut ist heimisch zu verwenden.  
- Hinsichtlich der Natura 2000-Schutzgebietskulisse 

sind keine Bedenken vorgetragen.  
- § 20 Belange sind nicht berührt.  
 

Immissionsschutzbehörde 
- Die Bedenken, die vorgetragen werden, können 

durch die gutachterliche Ausführung ausgeräumt 
werden.  

- Das Gutachten wird Gegenstand der Abwägungs-
dokumentation.  
 

Denkmalpflege 
- Keine Anregungen und keine Belange zu beachten.  
 

Untere Straßenverkehrsbehörde  
- Keine Bedenken.  
- Bauablauf ist zu koordinieren, verkehrsrechtliche 

Anordnungen sind im Rahmen des Bauvorhabens 
zu regeln.  

- Beschilderung ist zu berücksichtigen.  
 

Seite 5 von 81



Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 "Ortslage Kleinfeld - östliche Erweiterung" 
der Stadt Schönberg im Verfahren nach § 13b BauGB 
 
Hier:  Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Entwurf  

 

Stellungnehmende Behörde und 
Stelle  

Inhalt  

 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kataster- und Vermessungsamt 
II. 1a 
 

Straßenbaulastträger 
- Seitens des Straßenbaulastträgers keine Beden-

ken.  
 

Straßenaufsichtsbehörde  
- Seitens der Straßenaufsicht keine Bedenken.  
 

Abfallwirtschaft 
- Die Belange der Abfallwirtschaft können gesichert 

werden.  
 
Kataster- und Vermessungswesen  
Katasterbestätigung ist einzuholen.  
 

Amt für Raumordnung und Lan-
desplanung  
II.2 
 

- Vereinbarkeit mit den Zielsetzungen ist gegeben.  
- Planungsziel erhält landesplanerische Zustimmung.  

Bergamt Stralsund 
II.4 
 

- Keine Anregungen.  
- Keine Bedenken. 
- Keine Anlagen berührt.  

 

Staatliches Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Westmecklenburg 
II.5 
 

- Keine Stellungnahme.  
- Information über die Abwägung erfolgt gemäß 

BauGB.  

Straßenbauamt Schwerin  
II. 6 
 

- Die Stellungnahme wurde präzisiert.  
- Geh- und Radweg zwischen Gebiet und L 01.  
- Maßnahmen zum Schall ergeben sich nach Prü-

fung durch die Gemeinde nicht.  
- Bedenken werden nicht vorgetragen.  
- Regelung zum Radweg mit dem Kenntnisstand 

berücksichtigen.  
 

Telekom  
II.7 
 

- Zuständigkeit geregelt.  
 

Zweckverband Grevesmühlen 
II.8 

- Allgemeine Belange.  
- Die Belange sind ausreichend berücksichtigt ge-

mäß Stellungnahme zum Vorentwurf.  
- Abstimmungen bezüglich der Ableitung des Ober-

flächenwassers wurden geführt.  
- Hinweise zur Ausführungsplanung.  

 

Wasser- und Bodenverband  
II.9 

- Keine Bedenken.  
- Die Vorflut verläuft innerhalb des Straßenbereiches.  
- Der Zweckverband hat die Ableitung des anfallen-

den Oberflächenwassers bestätigt.  
 

HanseGas 
II.11 

- Keine Leitungen.  
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 "Ortslage Kleinfeld - östliche Erweiterung" 
der Stadt Schönberg im Verfahren nach § 13b BauGB 
 
Hier:  Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Entwurf  

 

Stellungnehmende Behörde und 
Stelle  

Inhalt  

 

4 
 

50 Hertz Transmission GmbH 
II.13 
 

- Keine Leitungen. 

Stadtwerke 
II.14 
 

- Keine Versorgung mit Gas. 

Landesamt für innere Verwaltung 
M-V 
Amt für Geoinformation, Vermes-
sungs- und Katasterwesen 
II.15 
 

- Keine Festpunkte.  

GDMcom  
II.16 

- Belange nicht berührt.  

BIL 
II16a 
 

- Belange der BayWa r.e. berührt.  
- BayWa r.e Leitung vorhanden, jedoch keine Belan-

ge berührt.  
  

Forstamt  
II.19 
 

- Keine Bedenken.  

Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz M – V 
II.21 
  

- Keine Landesrelevanz.  
- Löschwasserbereitstellung zu sichern.  
- Kampfmittelauskunftsersuchen bereits Planbe-

standteil. 

Polizeipräsidium Rostock  
II.22 
 

- Keine Bedenken.  

Landgesellschaft 
II.24 
 

- Keine Einwände.  
- Weitere Betroffene haben Gelegenheit gehabt nach 

§ 3 (2) oder § 4(2) BauGB. 
  

Deutsche Bahn AG 
II.26 
 

- Keine Bedenken.  

Deutscher Wetterdienst  
II.28 
 

- Keine Einwände.  
- Gutachten aus Sicht der Stadt nicht ausgelöst.  

 

BUND  
II.30 
 

- Bearbeitungsinformation regenerativer Energien 
können genutzt werden.  

- Bäume werden nur in unbedingt notwendigen Um-
fang gerodet.  

- Wiese wird hergestellt.  
- Regelung zu Kleinbiotopen außerhalb des Plange-

bietes 
- Mit Abwägungs- und Satzungsbeschluss ist das 

Planverfahren beendet. 
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 "Ortslage Kleinfeld - östliche Erweiterung" 
der Stadt Schönberg im Verfahren nach § 13b BauGB 
 
Hier:  Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Entwurf  

 

Stellungnehmende Behörde und 
Stelle  

Inhalt  

 

5 
 

Landesjagdverband 
II.33 

- Bearbeitungsinformation. 
- Keine Einwände.  

 

Amt Schönberger Land 
II.35 
 

- Hinweise zu Löschwasserbereitstellung.  

Nachbargemeinden  
Gemeinde Menzendorf         III.1 
Gemeinde Roduchelstorf      III.2 
Gemeinde Siemz-Niendorf   III.3 
Gemeinde Lüdersdorf           III.4 
Gemeinde Selmsdorf            III.5 
Stadt Dassow                       III.6 
Gemeinde Stepenitztal         III.7 

 
- Keine Einwände.  
- Keine Einwände.  
- Keine Einwände.  
- Keine Einwände.  
- Keine Einwände.  
- Keine Einwände. 
- Keine Einwände.  

 

 
 
 
Aufgestellt für die Erörterung:  
 
Dipl.-Ing. R. Mahnel 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0 
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de  
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SATZU NG
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 22

DER STADT SCHÖNBERG

"ORTSLAGE KLEINFELD - ÖSTLICHE ERWEITERUNG"

IM VERFAHREN NACH § 13B BAUGB
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Plenungsstand: Dezember 2020

ENTWURF
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT UND
DER TRAGER OFFENTLICHER BELANGE

Seite 9 von 81



IZ
--I
C72
I -
U-
M
J

2
LIJ
I Z
U-
M
<
U.1
C D
<
- J

Seite 10 von 81



106/2

""`""" i-2,241i;;!97Yie9G..,...-4,1.,
Tel.:0 13 61 75 72 31

I'""7,;grion;i23trIgrend3r1
19 91 11 66

,Mr,11,14..

19.062273B

4eil 13_9L9IS 1019 75 19 01212.g

16.103219

Lagebenli:... 0 , 9 , ETPSE9

110henbea9: MI'fi
11Inwelse:

SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 22

DER STADT SCHÖNBERG "ORTSLAGE KLEINFELD -

ÖSTLICHE ERWEITERUNG" IM VERFAHREN NACH § 13B BAUGB

125/2

37/1

127

TEIL A - PLANZEICHNUNG
Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBI.1 S. 3786).
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 19911 S. 58) geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).

128

NUTZUNGSSCHABLONE

Teilgebiet
VVA

W A - Allgemeine
Art der Nutung W ohngebiete

Pa r.  4  Ba uNVO

GRZ-Grundflächenzahl 0,25

Bauweise
Axt

maximale Traufhöhe TH max 4,00m

maximale Firsthöhe FH max9,00m

Dachneigung DN 35° - 46°

7 / )

M 1 : 1.000
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PLANZEICHENERKLÄRUNG

I. FESTSETZUNGEN
Planzeichen Erläuterungen

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

GRZ 0,25

TH max4,00m

FH ,„„ 9,00m

o

A

0 ________0

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Einfahrt

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER-
LEITUNGEN
Vermutlicher Verlauf von Leitungen,
- oberirdisch
- unterirdisch

FLÄCHEN FÜR VER- UND ENTSORGUNG

Abwasserpumpwerk

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0••

GRÜNFLÄCHEN

Grünfläche

Obstwiese, privat

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BAUMEN
UND STRÄUCHERN

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzgebot für Bäume

Erhaltungsbebot für Bäume

SONSTIGE PLANZEICHEN

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Rechtsgrundlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§ 16 - 21a BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§ 22 und § 23 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
§ 9 Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB
§ 9 Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB
§ 9 Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
§ 9 Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

§ 1 Abs. 4 BauNVO
§ 16 Abs. 5 BauNVO
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1 7 e . . 3

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung über § 9 Abs. 7 BauGB
den Bebauungsplan Nr. 22 der Stadt Schönberg

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauNVO
sind (A - Anbauverbotszone) Abs. 6 BauNVO

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten
sind, (WS - Wurzelschutzabstand, Kronentraufe + 1,50 m)

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER
N 1 7 1 1 _ Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Gebäude

vorhandener Baum / Gehölz
Bucle
d.0.30
(1=0
K.9.00 imrkerstA.nne, DrinnInr unn

% WU lal I lia! la LAJOUI iui
K.9.00

g
vorhandene Bushaltestelle

28 70 vorhandene Höhenangabe in Meter über HN76

5 Bemaßung in Metern

künftig entfallende Darstellung, z.B. Baum

bereits entfallende Darstellung, z.B. Baum

Straßenplanung

Sichtdreiecke

Firstrichtung

III. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
DN 35° - 46° Dachneigung (DN) 35°- 46°
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VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom ........................... Die ortsübliche

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Uns
Amtsblatt" am ...........................erfolgt. Die Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplan erfolgt nach den
Bestimmungen des § 13b BauGB, § 13a BauGB gilt entsprechend. In der Bekanntmachung wurde gemäß § 13a Abs. 3
BauGB darauf hingewiesen, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgen soli und wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann.

2. Die Öffentlichkeit konnte sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung im
Am t Schönberger Land während der angegebenen Zeiten in der Zeit vom ............... bis zum ............................
unterrichten und zu der Planung äußern.

3. Die Stadtvertretung hat am ............................. den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 22 mit Begründung gebilligt und zur
Auslegung bestimmt.

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vorn .....................
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 22, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text mit den örtlichen
Bauvorschriften sowie die zugehörige Begründung haben in der Zeit vom ............................ bis einschließlich
.............................während folgender Zeiten montags bis donnerstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, dienstags und donnerstags
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, nach § 3 Abs. 2 BauGB im Amt Schönberger Land, Fachbereich IV, öffentlich ausgelegen. Die
öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich
oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Uns Amtsblatt"
am ............... . ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde
darauf hingewiesen; dass nicht innerhalb der öffentlichen Aus-legungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung des Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Schönberg deren lnhalt nicht
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren lnhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung
ist. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden über die Öffentlichkeitsbeteiligung unterrichtet. Der
lnhalt der Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden ergänzend unter
https://www.schoenberoer-land.de/Bekanntmachunoen/Ausleounoen in das Internet eingestellt.

Schonberg, den ..........................
(Siegel) Bürgermeister

7. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22 am .................................... wird als richtig
dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur
grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-Präsentationsausgabe) erfolgte. Regressansprüche
können hieraus nicht abgeleitet werden.

......................................... , den .....................
(Stempel) Unterschrift

8. Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am ........................ geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt
worden.

9. Der Bebauungsplan Nr. 22, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den örtlichen
Bauvorschriften, wurde am ........................ von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum
Bebauungsplan Nr. 22 wurde durch einfachen Beschluss der Stadtvertretung vom ......................... gebilligt.

Schonberg, den ..........................
(Siegel) Bürgermeister

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den örtlichen
Bauvorschriften wird hiermit ausgefertigt.

Schonberg, den .....................
(Siegel) Bürgermeister
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11. Der Beschluss der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 durch die Stadtvertretung sowie die Internetadresse und die
Ste Ile, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr von jedermann
eingesehen werden kann und über den lnhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung im amtlichen Bekannt-
machungsblatt „Uns Amtsblatr am ....................................ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist
auf die Möglichkeit der Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der
Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Ent-
schädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) und weiter auf die
Bestimmungen des § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg — Vorpommern (KV M-V) hingewiesen
worden. Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.

Schönberg, den .....................
(Siegel) Bürgermeister

SATZUNG
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 22 „ORTSLAGE KLEINFELD — ÖSTLICHE ERWEITERUNG" DER
STADT SCHÖNBERG
GEMÄSS § 10 BAUGB UND § 86 LBauO M-V

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017
(BGBI. I S. 3634) sowie nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBau0 M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom
19. November 2019 (GVOBI. M-V S. 682), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Schönberg
vom ..................... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 „Ortslage Kleinfeld — östliche Erweiterung" der
Stadt Schönberg, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den örtlichen Bauvorschriften
erlassen.
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Planungsstand Entwurf  Dezember 20   1 
 

TEIL B - T E X T 
 

DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 22 DER STADT 
   

 13b BauGB 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

ALLGEMEINES WOHNGEBIET  
(  4 BauNVO 6 und 9 BauNVO) 
 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 
 

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind  
-  
- - und 

Speisewirtsc  
-  
 

1.2 
zugelassen werden: 
- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes nur als Ferienwohnungen i. S. des 

 13a Satz 2 BauNVO als U .  
 

1.3  13a BauNVO als 
 

- Nr  

 
 

1.4 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die  ausnahmsweise 
en Nutzungen  

- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, ausgenommen Ferienwohnungen 
  
-  
- Nr. 3  
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe und 
- Nr. 5 Tankstellen  
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2.  
 - 20 BauNVO) 

 
2.1  

 
2.1.1 Im Allg 0,25 

festgesetzt. 
 

2.1.2 

berschritten werden.  
 

2.2 n 
 

2.2.1 Es werden folgende obere Bezugspunkte festgesetzt:  
-   

 
-   0

 chen. 
 

 
2.2.2 Die konstruktive Sock 3 nkt 

 
 

2.2.3 fbauten und 
Dachein  
 

3. BAUWEISE 
 

 
3.1  
 
3.2  Im Allgemeinen Wohngebiet sind nur   

 
4. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 

2 BauGB) 
 

4.1 Die Hauptfirstrichtung d  (Traufstellung) 
festgesetzt.  

 
5.  
  
 
5.1 Die 

 Bei zwei Wohnungen darf eine Wohnung als Ferienwohnung genutzt 

ude untergeordnet sein. 
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6.  
 ( s. 1 Nr. 4 BauGB Abs. 6   
BauNVO) 
 

6.1 sind zwischen stra flucht und 
der   

  
6.2 Nebenanlagen , ausgenommen davon sind eingefriedete 

 und der 
 

 
7.  

 
 

7.1 Der festgesetzte 
 

 
7.2  

 hrbahnoberkante der 

efront ist durch 
Interpolation zu ermitteln. 

 
7.3   

 
8. EIN- 

 
  
 
8.1 

 
 
II. 

 
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

  
 
1.  

 
 

1.1 ist als 

die Anpflanzungen sind vorzugsweise heimische un
verwenden. 
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2. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

 
 

2.1  
Die Eingriffe in  dem gemeinsamen Erlass des 

klung und des Ministeriums 

Neuanpflanzung von Alleen und einseitigen Baumreihen in Mecklenburg-
vom 18.12.2015 (Alleenerlass  AlErl M-V) ermittelt und ein entsprechender Ausgleich 
wird festgesetzt. -
einer Baumreihe dung ein 

kompensierenden 
- 

oder zwei weitere Ausgleichspflanzungen vorzunehmen.  
 

.4 des Alleenerlasses zu 

Kronenansatz von 2,20 m und einem Stammumfang von 18  20 cm, gemessen in 1 m 

erhalten und bei vorzeitigem Abgang durch einen neuen Baum zu ersetzen.  
 
Die Ausgleichspflanzungen sollen vorzugsweise 
vorhandenen Baumreihe 
Allee im Stadtgebiet erfolgen. 

 
3. 

BEPFLANZUNGEN  
 

 
3.1 einer dreireihigen Hecke 

nzliste zu 
verwenden: 

 
   150/175  14-
16 cm): 

Feld-Ahorn (Acer campestre), 
Spitz-Ahorn (Acer platanoides) 
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), 
Hainbuche (Carpinus betulus), 
Wildapfel (Malus sylvestris), 
Vogel-Kirsche (Prunus avium), 
Stiel-Eiche (Quercus robur). 

 
80/100 cm): 

Gemeine Hasel (Corylus avellana), 
 
 

Liguster (Ligustrum vulgare), 
Schlehe (Prunus spinosa), 
Heckenrosen (Rosa canina, Rosa corymbifera), 

Seite 19 von 81



Planungsstand Entwurf  Dezember 20   5 
 

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), 
 

 
4. 

 
  
 
4.1 Die mit Erhaltungsgeboten festgesetzten  B einer 

 sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang artengleich 
nach zu pflanzen. 

 
5. STANDES 

 
 
5.1 en, so zu erwarten ist, 

 
 
5.2  

( 0 
Errichtu

 
 

6.  
 

 
6.1 Zum Schutz des Grundwassers und des Bodens wird die Verwendung von 

unbeschichteten Metal
Metallische Dacheindeckungen sind nur i  
 
 

III.   
 9 Abs. 4 BauGB i.V. -V) 

 
1.  

 
 

 
1.1  it einer Dachneigung 

von 35 Grad bis 46 Grad  
Die festgesetzten Dachneigungen - 

 
 

 
1.2  

ude mit einer Harteindeckung in einem roten bis braunen Farbspektrum 
 

 
1.3   

 
1.4  ur 

Garagen, S  
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Fassaden 
1.5   A , 

Beige, Hellgrau oder Pastellfarben/ Hellfarben, als Verblendmauerwerk in roten und 
braunen , als Holzfassade oder in Verbindung der verschiedenen 

en Holzfassaden sind auch in naturbelassener 
 

 
1.6  

Fliesen o.a.), kleinteiligere 
Verblendmauerwerk. 

 
2.  

 
 

2.1 Innerhalb des Plangeltungsbereiches si
eigenen  

abgeschirmt sind.  
 
3.  

 
 
3.1 Soweit keine 

Anforderungen des Schallschutzes en

 
 

 
3.2  

 

Kies, Split  
 
Einfriedungen 

3.3  
den 

ig. 
 

3.4 1,50 m bezogen auf die 
Fa
seitliche Einfriedungen. 

 
4. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 
  
 Ordnung -

Kommunalverfassung M-V handelt, 

LBauO M-V abweicht. Die Ordnungswidrigkeite
M-  
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2. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT  
 

ses 

 

verpflichtet. 
 

Baustellen und fertiggestellten Objekten eine sach- und umweltgerechte 

geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg erfolgen kann. 

 
3. MUNITIONSFUNDE 
 

Munitionsfunde sind nicht a

Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-Str. 
6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn 
empfohlen. Auf der Homepage www.brand-kats-mv.de ist unter 

notwendigen Angaben zu finden. 
 

4.  
 

-
V (LWaG M-

Nordwestmecklenburg anzuzeigen. 
Werden bei der Durchsetzung der Planung Er

n unmittelbar bzw. 
mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt 

Landeswassergesetz (LWaG) sechs Wochen vor Baubeginn bei der unteren 
Wasserb
Grundwasserabsenkungen zu. 
 

5.  
 

Vegetationsperiode nach Errichtung  herzustellen. 
 

6. GESTALTUNGSSATZUNG  
 

 

ltungsbereiches der Gestaltungssatzung, 

aufgrund der diversen Darstellung der Ortsgestalt, welche teilweise stark von der 
Gestaltungssatzung abweicht, abweichende Festsetzungen zur Gestaltung baulicher 
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sollen mit entsprechenden modifizierten Gestaltungsfestsetzungen beachtet werden. 
 

7. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE 
 

7.1 Reptilien und Amphibien 
Bei Erd

herei
entfernen sind. 
 

7.2  

 Abs. 5 

letzten 
Mahd kurzrasig zu halten.  
 

7.3  
Der Schnitt oder die 

es Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im 

einem anderen Zeitraum sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur 
Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderha

zugelassen werden. Dazu ist vom Antragsteller ein gutachterlicher Nachweis zu 

bet  
 

7.4  
 Beleuchtung auf 

Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED-Leuchten zu verwenden. 
 

8.  
 

chen 
in einem einheitlichem Material herzustellen. Die Regelung erfolgt in einem 

ulichen Vertrag kann entfallen. 
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Kleinfeld 

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 22

Quelle: www.gaia-mv.de

ENTWURF
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Teil 1    

1. Planungsgegenstand 

1.1 Planungsanlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Die Stadt Nordwestmecklenburg in 
Mecklenburg-Vorpommern. Hier befindet sich auch der Verwaltungssitz des 

 , 
  

beherbergt das Grundzent

2018)1 

der Ortsteil an die verkehrliche Infrastruktur angebunden. 
 

 Die 
iterentwicklung des Wohnstandortes bildet der wirksame 

bauliche Weiterentwicklung darstellt. 
 

07.05.2019 den 
 

 Der Beschluss 

gemacht. Mit dem Bebauungsplan Nr. 22 
 Die Einleitung des 

 

 
 
Die Planungsziele bestehen in der planungsrechtlichen Vorbereitung einer 

 
G

Verfahren abzustimmen
und zur Ver- und Entsorgung sind zu Nutzen und umzusetzen.  
der Anforderungen an den Immissionsschutz wurde . Die 

Abs. 4 BauGB vorzunehmen. 
  

 
1 vgl. Statistisches Amt M-  
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1.2  

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22 wird wie folgt begrenzt: 
 
- im Nordosten:  
-  

 
-  durch die  
- im Nordwesten:  
 

ca. 1,39 ha. Der r  Geltungsbereich 
des Bebauungsplans umfasste zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses eine 

 37/1, Gemarkung Kleinfeld, Flur 1. Mittlerweile wurde 
 

 

 
Abb. 1:  Kleinfeld  

 
-DE/MV; dl-de/by-2-0, Abruf: 20.05.2020, mit 

eigener Bearbeitung, PBM) 

1.3 Plangrundlage 

r den Bebauungsplan Nr. 22 der Stadt 
 .000 mit dem 

bezug HN76 und dem Lagesystem ETRS89 vom 16.10.2019, erstellt, 
durch das o Wittenburg,  Im Rahmen des 

ist bereits durch die Vermessung entlang der 
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um eine entspr
Baugenehmigungsverfahren zugrunde zu legen. 

1.4 Bestandteile des Bebauungsplanes 

2 der Stadt 
   besteht aus: 

 
- Teil A - Planzeichnung des Bebauungsplanes im 
   
- Teil B - Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan  
  sowie der 
-  

 
Ziele, Zwecke und 

 

1.5 Wesentliche Rechtsgrundlagen 

22 der Stadt 
 liegen folgende wesentliche Rechtsgrundlagen zugrunde: 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBI. IS. 3634)
8. August 2020 (BGBl. I S. 1728). 

- 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).  

- 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 

ch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1057). 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 
15. Oktober 2015 (GVOBl. M-
vom 19. November 2019 (GVOBl. M-V S. 682). 

- r das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 

Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777)
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467). 

- BNatSchG - Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege vom 29. Juli 2009 (BGBl. Teil I Nr. 51, S.2542), zuletzt 

290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S 
1328). 

- NatSchG M-V - Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur 

(GVOBl. M-V S. 66), 
Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 

(GVOBl. M-V S. 221, 228). 
- 

M-V (2000): Grundlagen der Landschaftsplanung in Mecklenburg-
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2233-401)

(DE 2031-471) 
 
Aufgrund der Entfernung zu Schutzgebieten sind keine wesentlichen 

Erholungs-  Die Stadt 

er Schutz- 
und Erhaltungsziele eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 
derzeit nicht erkennbar sind. 
Vogelschutzgebiet nicht betroffen ist. 

 
nung Pflichten zur 

Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkung
 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Das 

Plangeltungsbereich ber - 
 3 Abs. 5a Bundes-Immissionsschutzgesetz. Damit ist 

nicht abzusehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
tz 1 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
 

erforderlich. Die Planung ist aus dem rechtswirksamen  
entwickelt. 
 
Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, 

 
 

Satz 1 BauGB kann im Ergebnis festgestellt werden, dass die Voraussetzungen 

13b BauGB aufgestellt 
r  

BauGB ist nicht erforderlich. Dennoch sind Umweltbelange in die Planung 
einzustellen. 

2.2 Aufstellungsverfahren 

Die Stadtvertretung der Stadt  hat am 07.05.2019 den 
Aufstellungsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 Ortslage 
Kleinfeld  

gefasst.  
 

h im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt bekannt gemacht. 
 
D konnte sich in der Zeit vom 
11. 2020 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung im Amt 
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. 

 

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gefasst. 
 

Die Fortschreibung erfolgt entsprechend dem Stand des Planverfahrens. 

3. bergeordnete Planungen 

n. Die Erfordernisse ergeben sich insbesondere 
aus: 
- Landesraumentwicklungsprogramm M-V (LEP-LVO M-V vom 27. Mai 

2016),  
- Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM 

vom 30. August 2011). 

3.1 Landesraumentwicklungsprogramm 

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg (LREP M-V) vom 
27.05.2016, welches mit seiner Bekanntmachung vom 08.06.2016 in Wirkung 

-V sind 
Ziele der Landesplanung und Raumentwicklung zu entnehmen. 
 

Vorbehaltsgebiet 
Landwirtschaft, sowie im Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege.  

 
Die Stadt  ist LEP M-V Programmsatz 3.2 (4) (Z) als 
Grundzentrum festgelegt. 
Standorte von Einrichtungen der Daseinsvorsorge gesichert werden.  
(Programmsatz 3.2 (8)).  
 

 LREP M-V Programmsatz 4.1 (6) (Z) ist die Zersiedlung der Landschaft, 
die bandartige Entwicklung der Siedlungsstruktur sowie die Verfestigung von 
Siedlungssplittern zu vermeiden.  
 
Den Zielen der Landesplanung wird entsprochen. 
Das Grundzentrum  wird durch die Bereitstellung von 
Wohnb

Die Fl vorhandenen 
Siedlungsbereiche an und die genutzt. 

3.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm 

Die Stadt   vom 31.08.2011, Programmsatz 3.2.2 
(1) (Z) als Grundzentrum festgelegt.  
 

um zur 
Metropolregion Hamburg und im Stadt-Umland-
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aufnehmen. 
 

g
(7) auf eine rationelle Nutzung der Anlagen und Netze der sozialen und 

den Wohnungsstandorten,  und Versorgungseinrichtungen 
geachtet werden. Durch die geringe Entfernung zum 

beachtet. 
 
Entsprechend dem Grundsatz des Raumentwicklungsprogrammes soll sich die 

ung sparsamer Inanspruchnahme von 

Hauptorte der Gemeinden gelenkt werden. Der Entstehung neuer 
Splittersiedlungen sowie der Erweiterung vorhandener Splittersiedlungen soll 
entgegengewirkt werden (RREP WM, Programmsatz 4.1. (5)). 
 

t  an, womit es 
sich bei den n um eine integrierte Siedlungslage 
handelt. Demzufolge wird mit der (Z) und 
(5) RREP WM entsprochen.  
 

,   von Kleinfeld befinden sich ein Vorrang- und 
Landschaftspflege. Das Plangebiet liegt 

nicht innerhalb dieser Bereiche. 
 

  
 

d Funktion im Siedlungsnetz erhalten 
und qualitativ weiterentwickelt werden. Erhaltungs- - und 

zukunfts

Ortskerne hingewirkt werden.  
 

, folgt die 
Stadt 
Westmecklenburg. 

durch die Schaffung 
. Die Entwicklungsabsicht ist bereits 

Das 
Vorhaben entspricht den Anforderungen eines steigenden Wohnraumbedarfs, 
welcher durch die des 

 verursacht wird. Neben Angeboten in der Stadt sollen 

unter Nutzung der vorhandenen technischen Infrastruktur geschaffen werden. 
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Landesplanung hat in seiner Stellungnahme vom 

 

3.3  

gesamte Stadtgebiet. Stadt 
bauliche Entwicklung dargestellt. Im Ortsteil Kleinfeld ist neben gemischten 

 uGB ist aus Sicht der 

werten. Sie sind als Arrondierung der Ortslage bereits bei der Erstellung des 
 

 
Die bauliche Entwicklung entspricht den Zielen des rechtswirksamen 

es. 

3.4 Landschaftsplan 

den Entwurf eines Landschaftsplanes 
gesamte Stadtgebiet. wird als 

 . 

3.5 Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg 

Der Gutachtliche Landschaftsrahmenplan WM konkretisiert die landesweiten 

Planu
gliedert. 

 
Karte 1:  
Die Analyse der 1) 
hat ergeben, dass sich keine 
Plangeltungsbereichs befinden. 
In einem Abstand von 900 m nordwestlich sowie 1200 m 
Plangeltungsbereich liegen Gebiete

det sich in einem Abstand von knapp 1200 m ein 
Schwerpunktvorkommen von Brut- . 
Dieses erstreckt sich nord-nordwestlich des Plangeltungsbereiches. 

 mit 
unterschiedlichen Informationen gekennzeichnet wird. Hier trifft ein 
Schwerpunktvorkommen von Brut- 

. 
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Abb. 2:  

-Vorpommern: Erste 
Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans der Planungsregion 1, Stand: 2008) 
 
Karte 2: Biotopverbundplanung 
Laut der Kartierung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplanes 
Westmecklenburg befindet sich kein Biotopverbund (zu Kap.III.2.1) innerhalb des 
Plangeltungsbereiches. Im Umfeld des Geltungsbereiches wird jedoch ca. 900 m 

-

 5). 
 

Plangeltungsbereich 
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Abb. 3: Auszug aus der Biotopverbundplanung  

-Vorpommern: Erste 
Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans der Planungsregion 1, Stand: 2008) 

 

 
Es befinden sich, laut der Kartierung des GLRP, keine Schwerpunktbereiche und 

nktionen 
innerhalb des Plangeltungsbereichs.  

wie 900 m nordwestlich erstrecken , welche als 
zu erhaltende Bewirts  
naturschutzfachlicher Wertigkeit (8.3) benannt werden

- und 
- 

Vogelschutzgebieten. ten, knapp 400 m bis 450 m vom 
u

zur Verbesserung des Wasserhaushalts kartiert. 
 

Plangeltungsbereich 
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Abb. 4: Auszug aus der Kartierung der 

 
-Vorpommern: Erste 

Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans der Planungsregion 1, Stand: 2008) 
 
Karte 4: Ziele der Raumordnung / Anforderungen an die Raumordnung 
Innerhalb des Plangeltungsbereiches werden keine Ziele der Raumordnung oder 
Anforderungen an die Raumordnung kartiert.  
1200 m und 900m nordwestlich des Plangeltungsbereiches befinden 

ehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege 
(B)). Ca. 400 mit 

 
( turschutz und Landschaftspflege (H)). In einer 

- und Entwicklungsgebiete (K)) 
 

Plangeltungsbereich 
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Abb 5: Auszug aus der Kartierung der Ziele der Raumordnung / Anforderungen an die 
Raumordnung  

-Vorpommern: Erste 
Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans der Planungsregion 1, Stand: 2008) 
 
Karte 5: Anforderungen an die Landwirtschaft 
Laut der Kartierung des GLRP WM werden keine Anforderungen an die 
Landwirtschaft (zu Kap. III.4.1) innerhalb des Plangeltungsbereiches verortet. 
Dennoch 

. Ebenso 
werden knapp 1200 m  bis nordwestlich 
(Fachvorschlag zur Neuausweisung nach Kabinettsbeschluss vom 29.01.2008) 
verortet. 400 m 
Vogelschutzgebiete (Fachvorschlag zur Neuausweisung nach 
Kabinettsbeschluss vom  sich hier 
naturschutzfachlich bedeutsame Biotope des Offenlands und ein gemeldetes 
FFH-Gebiet. liegt ein kleines Areal, welches als stark 
grundwasserbeeinflusster Standort eingeordnet wird, knapp 400 m  
des Plangebiets. 
 

Plangeltungsbereich 

Seite 42 von 81



Bebauungsplan Nr. 22 der Stadt 

Planungsstand: Entwurf   18 
 

 

 
Abb. 6: Auszug aus der Kartierung der Anforderungen an die Landwirtschaft 

-Vorpommern: Erste 
Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans der Planungsregion 1, Stand: 2008) 
 

 
Laut GLRP WM befindet sich die p

 2000)  
sich dies in einem Umkreis von knapp 1000 m zum Plangeltungsbereich. Hier 

 
 

 
Abb. 7: Auszug aus der potenzielle  

-Vorpommern: Erste 
Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans der Planungsregion 1, Stand: 2008) 

Plangeltungsbereich 

Plangeltungsbereich 
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Die vorgesehene Planung des Bebauungsplans Nr. 22 slage Kleinfeld  
 beachtet die Anforderungen des GLRP WM. 

4. Beschreibung des Plangebietes und seines Umfeldes 

4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Das P Im Sinne des  
 

 

ten Verfahren, 
 

4.2 Vorhandene Bebauung und Nutzungen  

 
Abb. 8: T  des Plangeltungsbereiches 
entlang der , (Eigene Bestandsaufnahme, PBM) 
 
Die Ortschaft Kleinfeld ist seit ihrer Eingemeindung im Jahr 1950 Bestandteil der 
Stadt -

 
(L01) angebunden. 

von Kleinfeld liegt der Ortsk

erreichbar. 
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Abb. 9: Alte Hofstrukturen und 
Siedlungskerns, (Eigene Bestandsaufnahme, PBM) 
 

Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 22, befinden sich 
offener Bauweise. 

Kleintierhaltung . 

 Pferde genutzt.  
 
Weiter nordwestlich zum Siedlungszentrum  an die vorhandenen 

der kleinteiligen Bebauung bilden einige Fachwerkbauten, welche einer 
landwirtschaftliches Nutzung unterliegen. Inmitten des Siedlungszentrums 
befindet sich eine gewerbliche Eirichtung in Form eines Tierpflegesalons. 
 
Im Plangebiet selbst befinden sich keine baulichen Anlagen. 

an Plangeltungsbereich an die  
S  (L01)

wird 
das Plangebiet von der  begrenzt sich 
kleinteilige Bebauung der Ortslage Kleinfeld an. 
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4.3 Verkehrliche Er  

- 
en.  

 
Die 

  (L01)  
 angebunden. 

. 
eine qualitativ hochwertige 

des Plangeltungsbereiches sichergestellt. Weitere 
 

4.4  

Der Plangeltungsbereich stellt sich als landwirtschaftlich genutzte 
dar. grenzt der Plangeltungsbereich an die  (L01). 
D wird der Plangeltungsbereich 
von der  getrennt
begleitet. W in Richtung Nordwesten befinden sich 
landwirtschaftlich genutzte F  

 tungsbereiches, auf der 
en  

 
Eine Baumreihe aus jungen Eschen (Gemeine Esche) bildet eine 

gsbereichs in Richtung 
 Die B G M-V 

 
 

, 
wird die Bestandsbebauung durch eine ca. 1,5 m bis 2 m hohe Hecke vom 

enraum abgetrennt. Diese Heckenstruktur erstreckt sich auf der gesamten 
 

 
Nordwestlich wird der Geltungsbereich durch einen unbefestigten 

r an Wohnbebauung grenzt.  
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Abb. 10: Plangeltungsbereich , Blick nach Norden 
(Eigene Bestandsaufnahme, PBM) 

4.5 Topographie, Boden   

Topographie 
 der 

 Lage- und 
, bestehen 

. 

 Die angrenzende 
dem Plangeltungsbereich. 
 
B  

alb des Plangeltungsbereiches liegt in einem Gebiet, welches 

ist nur s 3 Diese Anreicherung kann zu  
. 

mit starkem Stauwasser 
4 

 
Bodendenkmale 
Im Plangebiet sind keine Bodendenkmale 
vorhanden.  

 
3 vgl. http://www.ahabc.de/bodentypen/klasse-typen-oder-bodensystematische-einheiten/ 
bodentyp-parabraunerde/; zuletzt abgerufen am: 20.05.2020 
4 vgl. https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php; zuletzt abgerufen am: 
20.05.2020 
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4.6 Bodenbelastungen 

Altlasten 
-

Vorpommern besteht bei dem  (Flur 1) der Gemarkung Kleinfeld 

Altlasten im -Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG). 
 

-
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG M-

-

Altlasten- und 
Bodenschutzkataster des Landes als Teil des Bodeninformationssystems. 
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Nichteintrag in das dBAK nicht 
ablei

 
Es wird ledigl

vorliegen bzw. im dBAK erfasst sind.5 
 

 

des belasteten Bodenaushubs oder Bauabfalls verpflichtet. Sie unterliegen damit 
gleichzeitig der Anzeigepflicht. 

4.7 Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Grundwasser W
ST_SP_1_16. 6 

4.8 Schutzgebiete und Schutzobjekte 

4.8.1 Internationale Schutzgebiete 

FFH-Gebiet Stepenitz-, Radegast-  
- - 

Radegast- -Nummer: DE 2132-303).  
 

er Schutz- und Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets ist aus Sicht der Stadt 
nicht erkennbar. Aufgrund der Lage und Entfernung sind aus Sicht der Stadt 

 Dies wurde im 
Stellungnahmeverfahren durch die 

 
 

 
5 vgl. -Vorpommern: Zugang zu 

 Herausgabe von Informationen aus dem digitalen Bodenschutz- 
und Altlastenkataster MV (dBAK) (Stand: 03.05.2020) 
6 vgl. https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php; zuletzt abgerufen am: 
20.05.2020 
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Abb. 11: FFH-Gebiete in der Umgebung des Plangebietes, M: 1:25.000 
(Quelle: WMS_MV_DTK, GeoBasis-DE/MV; dl-de/by-2-
LUNG MV (CC BY-SA 3.0), Abruf: 20.05.2020, mit eigener Bearbeitung, PBM) 
 

Vogelschutzgebiet Stepenitz- -Radegast-
Maurine  

tlich des Plangebietes liegt 
- -Radegast-

(Nummer des Gebietes: DE 2233-401).  
 

-
-Radegast- Bestandsbebauung. 

- und Erhaltungsziele 

Planung und die damit verbundenen Auswirkungen derzeit nicht erkennbar. 

weiteren Untersuchungen erforderlich. Dies wurde im Stellungnahmeverfahren 
durch die  
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Abb. 12: t Vogelschutzgebiete in der Umgebung des Plangebietes, M: 1:15.000 
(Quelle: WMS_MV_DTK, GeoBasis-DE/MV; dl-de/by-2-
LUNG MV (CC BY-SA 3.0), Abruf: 20.05.2020, mit eigener Bearbeitung, PBM) 

4.8.2 Nationale Schutzgebiete 

Naturschutzgebiet Stepenitz- und Maurine-Niederung 

Stepenitz- und Maurine-Niederung MV_NSG_259).  
 

Stepenitz- 
und Maurine-Niederung

- und Erhaltungsziele des 
nd 

die damit verbundenen Auswirkungen derzeit nicht erkennbar. Aufgrund der Lage 

Untersuchungen erforderlich. 
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Abb. 13:  M: 1:15.000 
(Quelle: WMS_MV_DTK, GeoBasis-DE/MV; dl-de/by-2-
LUNG MV (CC BY-SA 3.0), Abruf: 20.05.2020, mit eigener Bearbeitung, PBM) 

4.8.3  

Innerhalb des 
einem Umkreis von 200 
dargestellten Biotope: 
 
- (1) NWM02640, permanentes Kleingew sser, Gesetzesbegriff: Stehende 

Kleingew sser, einschl. der Uferveg. 
- (2) NWM02614, , Gesetzesbegriff: 

Stehende Kleingew sser, einschl. der Uferveg. 
- (3) NWM02609, Hecke, Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldhecken 
- (4) NWM02618, Hecke , Gesetzesbegriff: Naturnahe 

Feldhecken 
- (5) NWM02615, Seggenried s d stlich Kleinfeld, Gesetzesbegriff: 

R hrichtbest nde und Riede; Quellbereiche, einschl. der Uferveg.; 
Stehende Kleingew sser, einschl. der Uferveg.; Naturnahe Bruch-, 
Sumpf- und Auw lder 

- (6) NWM02625, Hecke; strukturreich, Gesetzesbegriff: Naturnahe 
Feldhecken 

- (7) NWM02642, 
 

 
Stadt 

e Planung derzeit nicht erkennbar, da die Bebauung 

  

Seite 51 von 81



Bebauungsplan Nr. 22 der Stadt 

Planungsstand: Entwurf   27 
 

 

ckszufahrten festgelegt. 
 

 
Abb. 14:  M: 1:10.000  
(Quelle: WMS_MV_DTK, GeoBasis-DE/MV; dl-de/by-2-
BY-SA 3.0), Abruf: 20.05.2020, mit eigener Bearbeitung, PBM) 
 

verzeichnis 
 M-V 

festgestellt. 

4.8.4 Lage der Trinkwasserschutzzone 

von Trinkwasserschutzzonen. 
Mit Auswirkungen ist dementsprechend nicht zu rechnen. 

4.9  

  Der 

abgeschlossen. 

5. Immissionsschutz 

5.1 Geruchsimmissionen  

Ca. 150 m nordwestlich des Plangebiets befindet sich der Landwirtschaftsbetrieb 
(Arndt Burmeister Milchviehhalter). An das Plangebiet grenzen landwirtschaftlich 

 an. 
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Abb. 15:  
( e: , Arbeitsstand: 22.05.2020) 

7. Planungsrechtliche Festsetzungen 

7.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Allgemeines Wohngebiet  
6 und 9 BauNVO) 

 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 
 
Textliche Festsetzung 1.1 

 
-  
- - und 

sbetriebe, 
- 

Zwecke. 
 
Textliche Festsetzung 1.2 

zugelassen werden: 
- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes nur als Ferienwohnungen 

. 
 
Textliche Festsetzung 1.3 

 
-  
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Textliche Festsetzung 1.4 
In den Allgemeinen Wohngebieten s

 
- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, ausgenommen 

Ferienwohnungen   
-  
-  
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe und 
- Nr. 5 Tankstellen  

 
 

 
Das Planungsziel besteht in der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes 

Stadt . 
der ausnahmsweise  2, 3, 4, 5 
BauNVO unterstrichen, um gesunde Wohn  zu sichern und um der 

Wohnnutzung in der Stadt   
Bebauungsplan ausgeschlossenen Nutzungen bieten sich an anderen 
Standorten innerhalb des Stadtgebietes besser geeignete 
Ansiedlung. Die vorgenannten und ausgeschlossenen ausnahmsweise 

Anforderungen der Planung im beschleunigten Verfahren zu entsprechen, sind 
3 

kann unter anderem auch der Finanzierun

untergeordnet ist. Diese Absicht wird durch die Festsetzungsmethode und die 
  

7.2  der baulichen Nutzung 
-20 BauNVO) 

 
langebiet durch die Festsetzung 

-  
-  
-  
in der Nutzungsschablone bestimmt. 
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7.2.1  

Textliche Festsetzung 2.1.1 
Im Allgemeinen 
festgesetzt. 
 
Textliche Festsetzung 2.1.2 

bi . 
 

 
 Abs. 1 

BauNVO . Die funktionsgerechte Umsetzung 
ner GRZ von 0,25 

Die Festsetzung einer geringeren Bodenversieglung dient dem 
Bodenschutz, der Versickerung von Niederschlagswasser sowie der damit 
verbundenen Grundwasserneubildung. Die geringere Versiegelung dient zudem 
dem Klimaschutz. 

7.2.2 e der baulichen Anlagen 

Textliche Festsetzung 2.2.1 
Es werden folgende obere Bezugspunkte festgesetzt:  
- 

des Daches mit der  
-  

 
 

 
Textliche Festsetzung 2.2.2 

. 
 
Textliche Festsetzung 2.2.3 
Die 

. 
 

 

vorhandenen Siedlungsstruktur und dienen der Einbindung der Bebauung in das 
Eine - und 

Landschaftsbildes wird 

gesunder Wohn- und Lebensver  
 

4,00 m und 
Bauweise in der Umgebung 
dient zudem d
Siedlungsstruktur und Landschaft.  
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Zur eindeutigen, rechtssicheren 
unteren Bezugspunkte definiert und festgesetzt (Siehe Gliederungspunkt 7.8 

). 

7.3 Bauweise 
 

Textliche Festsetzung 3.1 
 Wohngebiet wird die offene Bauweise festgesetzt. 

 
Textliche Festsetzung 3.2 

 
 

 
Innerhalb des Plangebietes wird die gebietstypische offene Bauweise 
festgesetzt. Die offene Bauweise zeichnet sich 

 
 
Die Festsetzung  stellt eine kleinteilige Bebauungstypologie 
sicher Stadt 
gerech  

7.4 Stellung der baulichen Anlagen 
 

Textliche Festsetzung 4.1 

(Traufstellung) festgesetzt. 
 

 
Mit der Festsetzung der Hauptfirstrichtung soll sichergestellt werden, dass eine 

geschaffen wird.  
Die Festsetzung der Stellung der baulichen Anlagen im Plangeltungsbereich 
orientiert sich an der Firstrichtung der angrenzenden Bebauung auf der 

. 

7.5  
 

Textliche Festsetzung 5.1 
Wohnungen je 

. Bei zwei Wohnungen darf eine Wohnung als 
Ferienwohnung genutzt werden. Die Ferienwohnung muss hinsichtlich ihrer 

sein. 
 

 
Die Zahl der Wohn m Allgemeinen Wohngebiet 
begrenzt, um den Charakter eines Gebietes mit einer individuellen 
Wohnbebauung dauerhaft zu sichern. Ziel der Stadt  ist eine 

Begrenzung der 
Zahl der Wohnungen wird 
Gebietes getroffen. 
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t nicht beabsichtigt. Es ist weiterhin beabsichtigt, die 

 

7.8 Ein- und Ausfahrten und Anschluss an
 

 

Textliche Festsetzung 9.1 

 
 

 
Die Regelung 

 

fahrten vorhanden. Durch die 
Regelung der Zufahrten wird eine Minimierung des Eingriffs in den Baumbestand 
sichergestellt. 

8. 
und 

Landschaft 
 

Die geplante Bebauung befindet sich in Siedlungsrandlage und rundet den 
vorhandenen Wohnstandort nach Nordosten in sinnvoller Weise ab. Die 

Spektrum.  

8.1  
 

Textliche Festsetzung 1.1 

lzen anzulegen zu pflegen und dauerhaft zu 

. 
 

 
Die private  
Wohnstandortes dar. Die private osten des 

Obstwiese  

 und standortgerechter 
Siedlungseingang entsteht. 
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8.2 zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft 

 

Textliche Festsetzung 2.1 -  
Die Eingriffe 

Pflege und Neuanpflanzung von Alleen und einseitigen Baumreihen in 
Mecklenburg-  AlErl M-V) ermittelt 
und ein entsprechender Ausgleich wird festgesetzt.  

-

- 
Alleefond 

einem Kronenansatz von 2,20 m und einem Stammumfang von 18  20 cm, 

durch einen neuen Baum zu ersetzen.  

bzw. Allee im Stadtgebiet erfolgen. 
 

 
Festsetzungen zu 

Ausgleichpflanzungen sowie zu Zahlungen aufgrund von Rodungen getroffen. 

8.3  
 

Textliche Festsetzung 3.1 

nachfolgender Pflanzliste zu verwenden: 
 

  als He
14-16 cm): 
 

Feld-Ahorn (Acer campestre), 
Spitz-Ahorn (Acer platanoides) 
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), 
Hainbuche (Carpinus betulus), 
Wildapfel (Malus sylvestris), 
Vogel-Kirsche (Prunus avium), 
Stiel-Eiche (Quercus robur). 

  

Seite 62 von 81



Bebauungsplan Nr. 22 der Stadt 

Planungsstand: Entwurf   38 
 

 

 
 

Gemeine Hasel (Corylus avellana), 
 
 

Liguster (Ligustrum vulgare), 
Schlehe (Prunus spinosa), 
Heckenrosen (Rosa canina, Rosa corymbifera), 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), 

 
 

 
Damit ein harmonisches Gesamtbild der Ortslage Kleinfeld garantiert wird, 

- 
 

8.4  
 

 

Textliche Festsetzung 4.1 

ng 
artengleich nach zu pflanzen. 
 

 
Die Festsetzung dient dem Erhalt der -V 

innerhalb des Plangeltungsbereiches. 

8.5  
 

Textliche Festsetzung 5.1 

. 
 
Textliche Festsetzung 5.2 

Wurzelbereiches 
0 m), der zum Erhalt festgesetzten 

. 
 

 

den festgelegten Wurzelschutzbereich einzuhalten, damit der Baumbestand 
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8.6  
 

Textliche Festsetzung 6.1 
Zum Schutz des Grundwassers und des Bodens wird die Verwendung von 

Metallische Dacheindeckungen sind nur in beschichteter Form .  
 

 
Zum Schutz des Grundwassers und des Bodens, wird die Verwendung von 

Grundwasser verhindert und Belastungen von Boden und Grundwasser 
vermieden werden. 

 mit dem Vorschlag 

Verwendung insbesondere von 
Fallrohren ist Stand der Technik. 

9. auvorschriften  
 -V) 

9.1  
 M-V) 

 
Textliche Festsetzung 1.1 
Die 

.  

-  piel 
. 

 
Textliche Festsetzung 1.2 

.  
 
Textliche Festsetzung 1.3 

. 
 
Textliche Festsetzung 1.4 

smaterialien sind 
. 

 
 

Die Festsetzung symmetrischer 35 Grad bis 
46 Grad . In der Umgebung des Plangebietes 
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vorhanden, 
untypi
auch mit Blick auf die Lage des Plangeltungsbereiches am Rand der Ortslage 
Kleinfeld.   
 
Die Festsetzung der Farbgebung und der Ausschluss g
Bedachungsmaterialien orientiert sich 

Kleinfelds.  
 
Die Festsetzungen entsprechen nicht den Vorgaben der Gestaltungssatzung der 
Stadt 

Dachgestaltung innerhalb des Ortsteiles teilweise sehr stark von den 
Festsetzungen der Satzung ab. 

 
straken Limitierungen der Gestaltungssatzung abgesehen und e 
Bauvorschriften zum Bebauungsplan Nr. 22 festgelegt. 
 
Fassaden 
Textliche Festsetzung 1.5 

Beige, Hellgrau oder Pastellfarben/ Hellfarben, als Verblendmauerwerk in roten 
und 

.  
 
Textliche Festsetzung 1.6 

ssig. 

 
Verblendmauerwerk. 
 

 
Die Festsetzung der Fassadengestaltung orientiert sich an dem Spektrum der 
Ortslage und dient dem Erhalt einer Ortstypischen Gesamtgestalt. Die 
Festsetzungen entsprechen nicht den Vorgaben der Gestaltungssatzung der 
Stadt 
Geltungsbereiches de
Fassadengestaltung innerhalb des Ortsteiles teilweise sehr stark von den 

isten wird von den 
starken 
Bauvorschriften Bebauungsplan Nr. 22 gelten, festgesetzt. 

9.2  
 M-V) 

Textliche Festsetzung 2.1 
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Textliche Festsetzung 3.4 

. 
 

 
Um eine positive und harmonische Gestalt des Orts
werden Hecken als Gestalterisches Mittel festgesetzt.  
 
Die Begrenzung orientiert sich am Bestand und soll einen gestalteten 

sicherstellen. Durch eine 

. 

9.4 Ordnungswidrigkeiten 
-V) 

-
Kommunalverfassung M-V handelt, wer 

 86 LBauO M-
3 LBauO M- . 
 

 
- -V 

-V getroffen werden. Die Aufnahme einer 

 

10.  

 
 1,39 

 
 

 

 
 

 
 

 
Allgemeines Wohngebiet 
 

12.367,7 

davon  6.056,5 
 

 
782,2 

 
 

723,0 

Plangeltungsbereich 
 

13.872,9 
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el 

Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED-Leuchten zu verwenden.  
 
Bei der Realisierung von Vorhaben ist beachtlich, dass ab dem 01.03.2020 

undesnaturschutzgesetz (BNatschG) das 
Ausbringungsverbot von gebietsfremden Arten in der freien Natur gilt. Somit 

noch sgebiet 
ausgebracht werden, hier insbesondere im Zusammenhang mit 

Zertifizierungen sind nachzuweisen. Dies ist insbesondere bei der Anpflanzung 
- nahmen durch 

Gegenstand der Planfestsetzungen und nicht erforderlich. 

12. Ver- und Entsorgung  

12.1 Trinkwasserversorgung 

Die Versorgungspflicht mit Trink- und Brauchwas

unterliegen dem Anschluss- 
des Zweckverbandes und sind entsprechend beitragspflichtig. Die 

herzustellen. Dazu sind Vereinbarungen mit dem ZVG abzusch
Beginn der Arbeiten ist ein Antrag auf Trinkwasserversorgung durch den 

 
Innerhalb des Plangebietes sind Anlagen und Leitungen des ZVG vorhanden, der 
Verlauf ist in der Planzeichnung dargestellt. 

12.2 Schmutzwasserbeseitigung 

 Der 

Kleinfeld entbunden. 

 
A
(KKA) sind die verlegten zu 
nutzen. 
 

 

12.3 Niederschlagswasserbeseitigung 
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e durch einen 

 

 
 

 
gesichert.  
 

abgestimmt, ob die Herstellung eines Hydranten 
erforderlich ist. 

12.5 Elektroenergieversorgung 

zwischen dem Bauherrn und dem Versorgungsunternehmen abzustimmen.  
 

E.DIS Netz GmbH. Das 
Unternehmen wird  

nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0101 einzuhalten. Vorhandene und in Betrieb 

K htung erforderlich. 

12.6 Gasversorgung 

Hanse Gas GmbH mit Erdgas versorgt. Ein 

Versorgungsunternehmen abgestimmt werden. Im Bereich des Plangebietes und 
angrenzend befinden sich keine Leitungen der Hanse Gas GmbH und keine 

bergeordneten Ferngasverbundleitungen. 

12.7 Telekommunikation 

Die  ist an das Netz der Deutschen Telekom AG angeschlossen. 
Der Ausbau des Telekommunikationsnetzes ist mit der Deutschen Telekom AG 
abzustimmen. 

. 
 

Der Breitbandausbau erfolgte zwischen dem 01.03.2019 und dem 31.08.2019 
durch die WEMACOM Telekommunikation GmbH, einer Tochtergesellschaft der 
WEMAG AG.9 

12.8 Abfallentsorgung 

Die Abfallbeseitigung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen und 
der Satzungen des L

 
9 vgl. https://www.wemag.com/ausbautermine; zuletzt abgerufen am: 25.05.2020  
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immungen des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu entsorgen.  
 

geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg erfolgen kann. 

12.9  

Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechend vorgegeben werden 

werden. Im Bebauungsplan sind nur die unbedingt erforderlichen 
ng des vorhandenen und 

Umsetzung wird im weiteren Planverfahren vor Realisierung des Vorhabens 
abgestimmt. 

13.  

13.1 Bau- und Kulturdenkmale/ Bodendenkmale 

- und 
Kulturdenkmale sowie Bodendenkmale bekannt. 
 

-V. In 

Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des 

erh

Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 

14. Hinweise 

14.1 Bodenschutz 

-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die 

Bodens im Land Mecklenburg  Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) M-
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14.4  

20 Abs. 1 
Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V) sowie die Errichtung von 

 
Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufs

denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 

. 

14.5  

Vegeta  herzustellen. 
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14.6 Gestaltungssatzung 

Bereich des Bebauungsplanes Nr. 22 

Gestaltungssatzung, sodass die Festsetzungen keinen Einfluss auf die Planung 

welche teilweise stark von der Gestaltungssatzung abweicht, abweichende 
Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen getroffen. Die heutigen 

modifizierten Gestaltungsfestsetzungen beachtet werden. 
 

 
Abb. 16: 

  
-DE/MV; dl-de/by-2-0, Abruf: 20.05.2020, mit 

eigener Bearbeitung, PBM) 

14.7 Artenschutzrechtliche Belange 

14.7.1 Reptilien und Amphibien 

bzw. die 

Gruben zu entfernen sind. 

14.7.2  

(Entf
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 Es sind keine Emissionskonflikte durch die Planung zu 
erwarten. 

15.2  

Bei der Planung handelt es sich um die Bebauung von derzeit unbebauten 

gering. Zugunsten der ird die Reduzierung der 
 

15.3 Auswirkungen auf Wohnfolgebedarfe 

relevanten Auswirkungen auf Wohnfolgebedarfe zu erwarten. 

15.4 Verkehrsentwicklung 

ersichtlich. Der Ausbau der Dor
Quell- und Zielverkehre 
erfolgen. Aufgrund der geringen 

erheblich bewertet. Die Entwicklung des Baugebietes erfolgt aus den 

Aufstellung des vorbereitenden Bauleitplanes die Inanspruchnahme von 

 
Der betroffene Landwirt wird recht

- und Erreichbarkeit der anliegenden 

 

15.5 Auswirkungen auf die Umwelt 

. 
Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des 

BauGB 
Die geplante Nutzung 

n Mecklenburg-Vorpommern (Landes-UVP-
Gesetz  LUVPG M-

- und 

beachten. 
 
Schutzgut Mensch 

Plangebiet keine besondere Bedeutung. Aufgrund der geringen Bedeutung sind 
durch die geplante Wohnbebauung keine negativen Auswirkungen zu erwarten.  
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Die Immissionssituation wurde durch das  Ziegler, 

Planungsstandes untersucht. e besteht 
 

 
Schutzgut Tiere/Pflanzen 

zugrunde gelegt. 
landwirtschaftliche  Es ist vom Artenspektrum des Siedlungsraumes 
auszugehen. - und Pflanzenarten sind 
nicht bekannt. Aufgrund der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung sowie der 

und unter Beachtung der Planungsabsicht sind 
 

 
Am Rand des Plangeltungsbereiches befindet sich eine 

-V. Der Schutzanspruch dieser 
Baumreihe wird mit der Planung durch entsprechende Festsetzungen beachtet 
und die Zufahrten in diesem Bereich werden geregelt. 
 
Schutzgut Boden 

Plangebiet zu rechnen. Die erforderlichen Bodenversiegelungen wurden auf das 
  

 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes sieht entsprechend der angrenzenden 

sodass 
reduziert wird und 

 
 

Schutzgut Wasser 

hat. Die Bedeutung des Plangebiete

 Schutz des Grundwassers ist durch die Einhaltung gesetzlicher 
emeines Wohngebiet 

 
 
Aufgrund der geplanten Wohnbebauung entstehen keine besonderen Gefahren 

gering. 
 

Schutzgut Klima/Luft 
Im Plangebiet ist der Vegetationsanteil derzeit Das Plangebiet 
befindet sich in Siedlungsrandlage in direkter Angrenzung an den bebauten 
Siedlungsraum und hat somit kaum Kaltluftentstehung. 
Aufgrund der geringen klimatischen Bedeutung des Plangebietes und der 

klimatischen Situation nicht zu erwarten  nur 
kleinklimatisch wirksam. 
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Im Plangebiet sind keine nennenswerten lufthygienischen Belastungen 
vorhanden. Mit Geruchsimmissionen durch den angrenzenden 
landwirtschaftlichen Betrieb ist zu rechnen. Erhebliche Auswirkungen durch 

 
 
Infolge der Bebauung ist mit  Zunahme des Verkehrsaufkommens 

erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 
 
Schutzgut Landschaftsbild 
Das Orts- 

das Orts- bzw. Landschaftsbild. Aufgrund der Lage des Plangebietes im direkten 
Anschluss an die umliegende Siedlungslage wird einer Zerschneidung der 
Landschaft entgegengewirkt. Die Planung rundet den Siedlungsraum 

 ab und orientiert sich an der Kubatur sowie der Gestaltung 
der vorhandenen B
Siedlungsbereiches 

 
durch eine festgesetzte Heckenpflanzung. 
 
Schutzgut Kultur-  

- oder Bodendenkmale innerhalb oder in relevanter 
Umgebung des Plangebietes bekannt. 

15.6 Kosten 

Der Umfang der Kosten wi
 Die Aufwendungen werden im 
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TEIL 2 Ausfertigung    

1.  

22 wurde durch die 
Stadtvertretung der Stadt  am .................................................. 
gebilligt. 
 
 

     (Siegel) 
 
 

 
Korn 

 
der Stadt  
 

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt: 
 

 
Rudolf-Breitscheid-  

 
Telefon 0 38 81 / 71 05  0 
Telefax 0 38 81 / 71 05  50  
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
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TEIL 3 Anlagen     

Anlage 1: Stellungnahme Nr. 20-08-
innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 22 der 

-
01.09.2020 
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